
Landkreis Bautzen 
 
 
 

1. Änderung der  
 

Geschäftsordnung für den Kreistag Bautzen und die Ausschüsse 
 
 
Gemäß § 34 Absatz 2 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen vom 19.Juli 
1993 (SächsGVBl. S. 577), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 102) hat der Kreistag des Landkreises Bautzen am 30.03.2009 
folgende Änderung der Geschäftsordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
Änderung der Geschäftsordnung 

 
§ 18 Abs. 3 Satz 2 wird neu gefasst: 
 
„Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen, wenn nicht eine namentliche oder 
geheime Abstimmung durchgeführt wird.“ 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt am 01.04.2009 in Kraft. 
 
 
Bautzen, den 31.03.2009 
 
 
 
 
 
Michael Harig       (Dienstsiegel) 
Landrat  
 
 


